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RID/ADR 
 
Gemeinsame Tagung des RID-Sicherheitsausschusses und der 
Arbeitsgruppe für die Beförderung gefährlicher Güter 
(Genf, 11. bis 15. September 2006) 
 
 
 
ÄNDERUNGSANTRÄGE ZUM RID/ADR/ADN 
 
Beförderung von UN 1057 Feuerzeuge für Zwecke der Entsorgung 
 
 
 
Antrag Dänemarks 
 
 
 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 
Erläuternde Zusammenfassung: Wenn Feuerzeuge für Zwecke der Entsorgung beför-

dert werden, ist der Absender gewöhnlich nicht der 
Hersteller der Güter. Es erscheint in solchen Fällen 
unmöglich, die Sondervorschrift 201 in ihrer Gesamt-
heit anzuwenden. 

 
Zu treffende Entscheidung:  Eine neue Sondervorschrift 6xx aufnehmen, die unter 

gewissen Voraussetzungen Freistellungen von be-
stimmten Teilen der Sondervorschrift 201 enthält. 

 
Damit zusammenhängende Dokumente:  Keine. 
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Einführung 
 
1. Wenn Feuerzeuge für Zwecke der Entsorgung befördert werden, erscheint es unmöglich, alle 

Vorschriften der Sondervorschrift 201 in Kapitel 3.3 des RID/ADR zu erfüllen. In diesem be-
sonderen Fall ist der Absender gewöhnlich nicht der Hersteller der Güter, so dass er in der 
Praxis nicht in der Lage ist, die Anforderungen bezüglich des Schutzes der Feuerzeuge gegen 
unbeabsichtigtes Entleeren, des dichten Verschließens der Ventilmechanismen und der Zünd-
einrichtungen usw. zu erfüllen. Darüber hinaus kennt der Absender den Hersteller der Feuer-
zeuge nicht, so dass er nicht in der Lage ist, nachzuweisen, dass die Vorschriften für den Bau 
der Feuerzeugbehälter erfüllt worden sind. Das Problem tritt nicht nur in Zusammenhang mit 
der professionellen Abfallsammlung auf, sondern auch dann, wenn Feuerzeuge nach der Be-
schlagnahme in Flughäfen zur Entsorgung befördert werden. 

 
2. Auf dieser Grundlage wird vorgeschlagen, eine neue Sondervorschrift 6xx aufzunehmen, in 

der festgelegt wird, dass Teile der Anforderungen in Sondervorschrift 201 nicht gelten, wenn 
die Feuerzeuge für Zwecke der Entsorgung befördert werden, wenn eine Masse von 10 kg je 
Versandstück nicht überschritten wird, wenn die Feuerzeuge nicht zusammen mit anderen Gü-
tern verpackt werden und wenn die Versandstücke in offenen oder belüfteten Wagen/Fahr-
zeugen oder in offenen oder belüfteten Containern befördert werden. 

 
3. Die Massebegrenzung von 10 kg wird bereits in der Sondervorschrift RR 5 der Verpackungs-

anweisung P 002 für die Definition eines Grenzwertes verwendet, bis zu dem bestimmte Frei-
stellungen angemessen sind. 

 
4. Es wird auch vorgeschlagen, dass der Absender davon ausgehen kann, dass die Vorschriften 

für den Bau der Feuerzeugbehälter erfüllt worden sind. Diese Freistellung ist jedoch auf Fälle 
beschränkt, in denen die Absender nicht Beteiligte in der Verteilerkette für Feuerzeuge sind 
und deshalb nicht in der Lage sind, den Hersteller oder den Importeur zu befragen. 

 
Antrag 
 
5. Eine neue Sondervorschrift 6xx mit folgendem Wortlaut einfügen: 
 

"6xx Feuerzeuge, die für Zwecke der Entsorgung befördert werden, müssen nicht mit ei-
nem Schutz gegen unbeabsichtigtes Entleeren ausgerüstet sein, und die Ventilme-
chanismen und Zündeinrichtungen müssen nicht dicht verschlossen, mit einem Kle-
beband umschlossen oder durch ein anderes Mittel gesichert sein, um eine Betäti-
gung oder ein Freiwerden des Inhalts während der Beförderung zu verhindern, vor-
ausgesetzt: 

 
– die Feuerzeuge werden nicht mit anderen Gütern zusammengepackt; 
 
– die Bruttomasse jedes Versandstücks beträgt nicht mehr als 10 kg und 
 
– die Versandstücke werden in offene oder belüftete Wagen/Fahrzeuge oder in of-

fene oder belüftete Container verladen. 
 
Absender, die nicht Beteiligte in der Verteilerkette für Feuerzeuge sind, dürfen davon 
ausgehen, dass die Vorschriften des RID/ADR für den Bau der Gefäße erfüllt worden 
sind." 
 

6. In Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 6 bei UN-Nummer 1057 einfügen: 
 

"6xx". 
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Begründung 
 
Sicherheit:   Eine Erleichterung der Anforderungen der Sondervorschrift 201 ist 

notwendig, um Feuerzeuge für Zwecke der Entsorgung befördern 
zu können. Wenn die Erleichterung unter den im Antrag genannten 
Bedingungen eingeräumt wird, können Feuerzeuge ohne Beein-
trächtigung der Sicherheit befördert werden. 

 
Durchführbarkeit: Es sind keine Probleme bei der Durchführung zu erwarten. 
 
Tatsächliche Anwendung:  Es sind keine Probleme zu erwarten. 
 

_______ 


